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Entwicklung der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie

Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit komplexem Hilfebedarf an der Schnittstel
le zwischen Jugendhilfe und Gesundheitswesen gehört zu den Themen mit oberster Priorität.
Auch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz hat mit seiner
„Empfehlung zur Vereinbarung verbindlicher Kooperationen bei der Bereitstellung von Hilfen
und Unterstützungen für Kinder und Jugendliche mit komplexem Hilfebedarf" vom November
2010 die fachliche Bedeutung dieses Themas unterstrichen.

Zu diesem Zeitpunkt hat das Dresdner Jugendamt schon an der Erarbeitung einer verbindli
chen Kooperation zwischen Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Im
August 2013 wurde die beidseitige Kooperation besiegelt. Die „Kooperationsvereinbarung
zwischen Jugendamt, Gesundheitsamt, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiat
rie und -psychotherapie des Uniklinikums Dresden" regelt die Verfahren und Handlungsopti
onen aller beteiligten Professionen in der Kinder: und Jugendpsychiatrie des Uniklinikums,
der Beratungsstellen des Gesundheitsamtes und des Allgemeinen Sozialen Dienstes.

Damit wird die fachgerechte ärztliche und psychotherapeutische Behandlung von Kindern
und Jugendlichen im Gesundheitswesen mitder sozialpädagogischen Hilfe und Unterstüt
zung der Kinder- und Jugendhilfe verknüpft und wirkt nachhaltiger für die betroffenen Fami
lien. Ergänzt wird die Vereinbarung mit Handlungsoptionen bei Kindeswohlgefährdung, ei
nem Beschwerdemanagement und einer Auflistung der relevanten Ansprechpartner. Eine
erste Evaluation zum Stand der Umsetzung ist 2014 geplant.

Aktuelle Bevölkerungszahlen

Durch das Landesjugendamt wurden der Verwaltung die Bevölkerungszahlen der jungen
Menschen zum 31. Dezember 2012 zur Berechnung der Kinder- und Jugendpauschale 2013
übermittelt. Die Zahlen für Sachsen entnehmen Sie der Anlage.












